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Der Präsident  

Dr.  Klaus Hinkel 

Nur per E-Mail: poststelle@landtag.thueringen.de  
Thüringer Landtag 
- Haushalts- und Finanzausschuss - 
Jürgen-Fuchs-Straße 1 
99096 Erfurt 

Thüringer Verwaltungsreformgesetz, Drucksache 6/6826 
hier: Anhörung durch den Haushalts- und Finanzausschuss 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

zunächst einmal bedanke ich mich für die Möglichkeit zur Abgabe einer Stel-
lungnahme. Diese möchte ich im Wesentlichen darauf beschränken, dass in 
Art. 126 Nr. 2 weiterhin durch Einfügung eines neuen § 8c in das Thüringer 
Gesetz zur Ausführung der Verwaltungsgerichtsordnung (ThürAGVwG0) die 
Abschaffung des Widerspruchsverfahrens für Entscheidungen der unteren 
Denkmalschutzbehörde vorgesehen ist. Im Übrigen trägt der nunmehr vor-
liegende Gesetzentwurf meinen bereits in der Ressortabstimmung geäußer-
ten rechtlichen Bedenken Rechnung. 

Zu begrüßen ist, dass in der Begründung zu Art. 126 Nr. 2 (§ 8c) erkennbar 
Bemühungen unternommen werden, eine Vereinbarkeit dieser Entscheidung 
mit § 68 Abs. 1 Satz 1VwGQ zu belegen. Eine bereichsspezifische Abschaf-
fung des Widerspruchsverfahrens ist jedoch nur dann mit § 68 Abs. 1 Satz 2 
VwG0 vereinbar, wenn es einen sachlichen Grund dafür gibt. Nach den Vor-
stellungen des Bundesgesetzgebers kann ein solcher sachlicher Grund allein 
darin bestehen, dass sich die Durchführung des Widerspruchsverfahrens als 
„reine Durchlaufstation" erweist. Diesen Anforderungen wird die Begründung 
des Gesetzentwurfs jedoch nicht gerecht. Vielmehr belegt sie, dass das Wi-
derspruchsverfahren gerade keine „reine Durchlaufstation" ist, weil danach 
die Abhilfequote sehr hoch sein soll. Dass der quotale Anteil der Widersprü-
che sehr niedrig sein soll, trägt nicht die hier gezogene Schlussfolgerung. 
Der Bundesgesetzgeber erkennt das Argument, dass (erfahrungsgemäß) nur 
eine geringe Anzahl von Widersprüchen erhoben wird, nicht als sachlichen 
Grund für seine Abschaffung an. Schließlich dürfte es im Interesse einer je-
den Ausgangsbehörde sein, so gründlich, korrekt und bürgerverständlich zu 
arbeiten, dass ein Bürger sich gar nicht veranlasst sieht, gegen einen belast-
senden oder ablehnenden Bescheid Widerspruch zu erheben. Allein der 
Umstand, dass dies im Bereich des Denkmalschutzes möglicherweise häufig 
gelingt, rechtfertigt keine Verkürzung der Rechtsschutzmöglichkeiten für ge-
rade die schwierigen Fälle, in denen das Widerspruchsverfahren nach der 
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Gesetzesbegründung gerade seine Funktion der Selbstkontrolle der Verwal-
tung erfüllt. Im Übrigen dürfte die Abschaffung des Widerspruchsverfahrens 
im Hinblick auf die geringe Zahl der Fälle wohl kaum zu einer messbaren 
Entlastung der Verwaltung führen. 

Auch die allgemeine Begründung auf S. 226 im ersten Absatz enthält keine 
tragfähige Argumentation, die eine bereichsspezifische Abschaffung des 
Widerspruchsverfahrens sachlich rechtfertigen könnte. Dort wird auszugs-
weise ausgeführt: 

„Für eine moderne und leistungsfähige Verwaltung ist aber kenn-
zeichnend, dass Entscheidungsprozesse schnell und effizient ohne 
unnötige Verfahrensschritte durchgeführt werden. Bei der Erledigung 
ihrer Aufgaben hat sich die Verwaltung auf das Wesentliche zu kon-
zentrieren. Widerspruchsverfahren führen für den Bürger zu längeren 
und aufwendigeren Verwaltungsverfahren. Das Widerspruchsverfah-
ren kann seiner Befriedungs- und Selbstkontrollfunktion oftmals nicht 
nachkommen, da in aller Regel die Behörden bei ihren Entscheidun-
gen alle Sach- und Rechtsfragen berücksichtigen." 

Dieser Gedankenführung liegt die mit der Realität nicht - jedenfalls nicht voll-
ständig übereinstimmende Annahme zugrunde, dass Verwaltungsverfahren 
fehlerfrei durchgeführt und abgeschlossen werden. Damit wird die Notwen-
digkeit einer Selbstkontrolle der Verwaltung im Grundsatz in Abrede gestellt. 
Der Thüringer Gesetzgeber sollte sich eine derartige Begründung, die Ver-
waltung unter Ausblendung anderer Ziele - wie etwa Transparenz - aus-
schließlich an Schnelligkeit und Effizienz misst, nicht zu Eigen machen. 

Mit freundlichen Grüßen  

Dr. Klaus Hinkel  
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